
IM ZÜRCHER Oberland wird der damals 45jähri-
ger NICKY M. am 1. September 2000 in seiner Woh-
nung überfallen und brutal misshandelt. Jemand läu-
tet Sturm an seiner Tür, es wird laut sein Name geru-
fen, er öffnet arglos. Dann stürmen zwei Männer rein,
die ihn anschliessend schwer misshandeln und ver-
letzen. Sie werfen ihn zu Boden, einer der Täter fi-
xiert ihm die Arme, während der andere ihn mit
Polizeistiefeln massiv in beide Flanken tritt. Er tritt
ihm auch in die Brust, in den Rücken, und anschlies-
send auch noch in die Kniee und Kniekehlen. Zu guter
Letzt tritt er ihm mit dem Absatz auf den Ellbogen
rechts und quetscht so u.a. den Ulnaris-Nerv. Folter-
bilanz: Drei gebrochene Rippen, diverse Rippen- und
Nervquetschungen, sowie Quetschungen und Häma-
tome am ganzen Körper.

DOCH DAMIT war die Tortur nicht zuende: Der
selbe Beamte tritt Nicky M. mehrmals mit seinen
Schuhabsätzen auf die Oberschenkel und Kniee, nicht
ohne mehrmals zu rufen „Tut das gut, Herr M.?!“
Sie verspotten und beschimpfen ihn heftig, sie legen
ihm Handschellen um und zurren diese so sehr fest,
dass blutende Schürfwunden an den Handgelenken
zurückbleiben. Unter ähnlich hoher Aggression
schneiden sie dann Hanf- und sogar Basilikumpflan-
zen auf dem Balkon ab und legen diese in mitge-
brachte Plastiktüten. Das Opfer erlebt namenlose
Gewalt. Die zwei Unbekannten hatten sich nicht vor-
gestellt, schon gar nicht als Polizisten ausgewiesen.

SPÄTER KLAGT Nicky M. die beiden Täter ein.
Doch diese profitieren beim untersuchenden Bezirks-
anwalt (BA) von merkwürdig fadengeradem und ma-
kellosem Täterschutz. Auch der für Nicky M. untäti-
ge Pflichtanwalt arbeitet gegen ihn. Das Opfer dringt
gegen die Täter vor Gericht folglich nicht durch, im
Gegenteil: Er muss sie, zusätzlich zu fünfstelligen
Gerichtskosten, noch für „Umtriebe“ entschädigen.
Ein grotesker Ausgang in einem eigenartigen Straf-
verfahren. Kafka lässt grüssen!

SPÄTER WIRD das Urteil des Zürcher Obergerichts
plötzlich rechtskräftig, da letztinstanzlich, weil der
Anwalt seinen Mandanten konsequent verarschte und
hängen liess. Auch Nicky‘s Aufsichtsbeschwerde
wegen überdeutlicher Schlagseite des Untersu-
chungsrichters wurde zuletzt in arroganter Manier
abgewiesen. Aus jener Abweisung ergibt sich indes-
sen klar, dass die Aufsichtsbehörde die Akten gar
nicht erst konsultiert hatte. Staatsanwalt A. BRUN-
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NER lehnt Beschwerden auch blindlings ab. Haupt-
sache, das Rekursrecht bleibt ein Papiertiger.

EINE GANZE Kaskade grobfahrlässiger bzw. übler
Juristen scheint zuletzt in diesen wohl dokumentier-
ten Fall involviert: BA THOMAS LEINS, ehemali-
ger Päderasten-Spezi bei der Zürcher Bezirksanwalt-
schaft, inzwischen jedoch wegen eigener Verwick-
lung in pädosexuelle Vergehen von diesem Ämtli
wieder abberufen; Anwalt und Nationalrat DANIEL
VISCHER, ein übler Opportunist und Falschspieler
mit grüner Parteifarbe; und der honorige Staatsan-
walt DR. A. BRUNNER, der Beschwerden pauschal
abweist und sich jegliche inhaltlichen Prüfungen er-
spart. Nicht zu reden von unkritisch täterfreundlichen
Mitgliedern am Hinwiler Bezirks- und am Zürcher
Obergericht. In Fällen von Polizeifolter imponieren
stets geordneter Aufmarsch und verblüffende Omni-
präsenz eines weit verzweigten, aber gut geölten Un-
Rechtssystems. Ein wie immer alimentierter Tross
von Rechtsverhinderern versprüht seinen trüben Se-
gen über Stadt und Land. Polizeiopfer befinden sich
dadurch in stetem Wechselbad zwischen Ohnmacht,
Hilflosigkeit und Verhöhnung.

Fragwürdige Methoden
DIE UNTERSUCHUNG des BA‘s bestand im We-
sentlichen darin, den Tathergang im Einklang mit den
Tätern jeweils so um- und zurechtzubiegen, dass dar-
aus, als richterlicher Schluss, nur Straffreiheit resul-
tieren konnte, wenn auch mit wenig überzeugenden
Schlussfolgerungen wie „Aussage gegen Aussage“.
Arztzeugnisse oder Gutachten der Rechtsmedizin
werden nur sehr selektiv und ganz nach Belieben ge-
deutet, Beweismittel nur soweit zugelassen, als sie
der Verfahrenseinstellung nicht hinderlich sind. Dies
gilt natürlich auch für allfällig hinterlegte Zeugen-
aussagen. Dabei handelt es sich bei solchem Vorge-
hen keinesfalls um Nazi-Juristerei, wie oftmals völ-
lig missverstanden wird, sondern um aktuelle Spe-
zialitäten und Sonderleistungen von Zürcher Bezirks-
anwälten wie Leins, Scherrer & Co. Leins beliebte
schon früher in ähnlichen Fällen von Polizeigewalt
auf exakt gleiche Weise sich auszuzeichnen.

BEKANNT IST ein Leins-Fall eines damals 34jäh-
rigen iranischen Flüchtlings, der durch sechs Polizi-
sten in einem Zürcher Spielsalon ohne Anlass spital-
reif geschlagen wurde. Auch hier kamen die Polizi-
sten frei. Polizeianwalt Paul Baumgartner – übrigens
auch im Fall Eldar S. polizeiseitig im Einsatz – plä-
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dierte damals vor Gericht zwei Stunden lang gegen
das Opfer. Der auf Freispruch bei Polizeigewalt kom-
petente Einzelrichter PETER SCHÄPPI sprach den
Prügelpolizisten zusätzlich zum Freispruch noch
gehörig Mut zu Wiederholungstaten zu: „Sie kön-
nen jetzt sicher einmal erleichtert aufatmen!“, gab er
ihnen mit auf den Weg. War ja auch eine Frechheit,
so nette Polizeirambos einfach so einzuklagen!

DAS VORGEHEN von BA Leins im Fall Nicky M.
bestand denn auch darin, drei unabhängige Arzt-
zeugnisse komplett zu ignorieren, obwohl diese den
Hergang des Überfalls schlüssig enthielten. Stattdes-
sen schickte er dem Hausarzt des Opfers drei Mona-
te später einen Fragebogen zu, behelfs dessen dieser
nur gerade auf ein paar oberflächlich gestellte Fra-
gen antworten sollte. Auch beauftragte er das Insti-
tut für Rechtsmedizin (IRM) mit einem abgekarte-
ten Fragebogen, ein paar wenigen eingeschränkten
Dingen gerichtsmedizinisch nachzugehen und dazu
Bericht zu erstellen. Aus beiden Fragebogen ist nur
eines erkennbar: Die Absicht des BA, die Täter aus
dem Visier der Untersuchung zu nehmen und den
Fall schnörkellos einzustellen und abzuhaken.

DOCH BEIM IRM bekommt er nicht auf Anhieb jene
Formulierungen zugespielt, wie er sich erhoffte, diese
dort herauszukitzeln. Erst in der IRM-Antwort auf
einen zweiten Abklärungs-Auftrag findet er die ge-
suchten Rosinen im Schrieb der Rechtsmediziner:
Auf die Frage über die Existenz grosser Hämatome
am Rücken des Opfers (das grösste mass alldieweil
7x10cm) liefert das IRM diese Erklärung: „Haut-
unterblutungen (...) stellen unspezifische Folgen
stumpfer Gewalteinwirkung dar, sie können nur in
seltenen Fällen zweifelsfrei einem konkreten Tat-
werkzeug zugeordnet werden“.

Übler Pfusch
DIESEN SATZ wird der üble BA künftig in unzu-
lässig verkürzter Form gleich zur Begründung sei-
ner Untersuchungseinstellung heranziehen. Zweck-
dienlich zitiert er daraus nur den Nachsatz, „dass sich
Hämatome nur selten einem bestimmten Tatwerk-
zeug zuordnen lassen“. Daraus leitet er reflexartig
die bare Aussichtslosigkeit weiterer Abklärungen
gegen die Täter ab. Den Hauptsatz, nämlich dass die
beachtlichen Hämatome „unspezifische Folgen
stumpfer Gewalteinwirkung darstellen“, lässt er
praktischerweise ganz weg. Er hat nur eines im Sinn,
die Einstellung, diese Absicht zeigt sich offenkun-
dig hinter allen seinen Schurkeleien.

DIE FRAGE, ob das „konkrete Tatwerkzeug“, also
die Schuhe der Täter, den grossen Hämatomen zu-

geordnet werden könnten, stellt er nicht; sie wird im
IRM auch nicht von sich aus selber verfolgt. Leins,
der unehrenhafte Amtseidgenosse und Ermittler, will
eben nicht ermitteln, sondern sadistisch gefärbte
Schläger aus der Schusslinie rausnehmen. Die Grün-
de hiefür kennt nur er, die Spekulationen darüber
wuchern vielerorts. Durch das Treiben von Leins und
anderen Gesellen seines Standes kristallisiert sich im
Kanton zusehends eine Art von Polizeimafia heraus:
Polizeitäter gehen stets straffrei aus, und Polizeiopfer
werden selbst um allermindeste Grundrechte wie Re-
habilitierung und Schadensersatz geprellt. Diese
Mafia will durchgesetzt wissen, dass klagende
Polizeiopfer keine Chance auf Erfolg hätten und nur
eine zweite Katastrophe, diesmal die juristische, pro-
vozierten. (Nicht verhindern können sie bislang, dass
man ihre Methoden anhand konkreter Fälle doku-
mentiert und veröffentlicht.)

DIE BEGRÜNDUNG zur Untersuchungseinstellung
ist ein einziges durchschaubares Larifari. Beängsti-
gend ist allerdings, dass sie auch den nachmaligen
Gerichts- und Rekursinstanzen ausreicht, eindeutig
überführbare Täter definitiv freizusprechen. Und
dies, obwohl Leins mit den Täteraussagen auffallend
grosse Widersprüche produzierte. Beim Durchlesen
der Täterprotokolle mit den nachgefälschten Aussa-
gen entsteht zuletzt das Bild einer bitterbösen Juri-
stenelite, einer zynisch-coolen SadoMasoSpassge-
sellschaft, bzw. von unglaublich unwürdigen Vorgän-
gen in der Zürcher Justiz.

DOCH BA Leins hatte mit seinen konstruierten Täter-
befragungen nicht auf Anhieb Erfolg. Denn das IRM
lieferte, trotz übelster Sachverhaltsfälschungen, kei-
ne darauf als passend gedachten Erkenntnisse. So sah
sich BA Leins logisch zu einem weiteren Tête-à-Tête
mit den Tätern veranlasst. Dabei stutzte er die Tat-
abläufe nochmals ganz massiv zurecht, um die an-
gepeilten Treffer beim IRM doch noch landen zu kön-
nen. An kriminellem Ehrgeiz und entsprechendem
Fälschersinn mangelte es ihm jedenfalls nicht.

FÜR KENNER seiner Machenschaften liessen sich
die „neuen Erkenntnisse“ denn auch sehen: Es hiess
jetzt nicht mehr, sie seien ihm „auf die Oberschen-
kel“ gekniet, sondern neu knieten sie ihm auf die
rechte Schulter, also dorthin, wo die riesigen Häma-
tome, herrührend von den Fusstritten, noch 8 Tage
später vom Hausarzt festgestellt wurden. Sie hatten
ihm neu nicht mehr „das Bein gestellt“, sondern „die
Beteiligten“ seien „zu Dritt zu Boden gefallen, wo-
bei der Aufprall mit einiger Heftigkeit erfolgt“ sei.
Dadurch habe er wohl die drei Rippenbrüche und
weitere Verletzungen erlitten – keinesfalls durch
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Fusstritte. Es fällt sofort auf, dass nach diesem sa-
genhaften „Sturz zu Dritt“ die Polizisten selber nicht
einen einzigen Kratzer aufwiesen. Ausserdem hät-
ten sie ihr ganzes Körpergewicht eingesetzt und so
auf ihm gesessen: Davon seien dann die grossen
„Bläuelen“ entstanden. Vom Sitzen eben. Derweil
könnte kein Kind so ungeschickt lügen, ohne darob
selber in helles Lachen und vergnügtes Quietschen
zu verfallen!

Bezirksanwalt erfindet stets neue …
AUF DIESEM „neuen Hintergrund“ der Vorfälle be-
auftragte der BA das IRM abermals mit einem Gut-
achten. Die „Sachverhalte“ um die angezeigte Poli-
zeigewalt wurden jetzt durch BA Leins in Teamar-
beit mit den Tätern und ihren Anwälten nochmals
auf eindeutig, ausführlich und nachvollziehbar mo-
deriert. Daraus sollte auch ein zuerst kritisches IRM
nur eines folgern können, nämlich die zwingende
Unvermeidlichkeit der schlimmen Verletzungen beim
Polizeiopfer. Denn dieses, obwohl rein athletisch zu
keinem „Gerangel“ fähig, hatte sich neu „ganz
widerspensig“ verhalten, ja sogar „wild um sich ge-
schlagen“. In Wahrheit hatte er nur höflich gefragt,
ob die Handschellen denn auch wirklich nötig seien,
ob sie ihm die Blamage vor seinen Nachbarn nicht
ersparen könnten. Doch mit dieser Frage brachte er
die beiden Täter bereits an ihr persönliches Limit,
was nicht in seiner Absicht lag, und sie schlugen und
traten als Reaktion wie oben beschrieben hemmungs-
los auf ihn ein.

… Sachverhalte und Tatszenarien passend zu
Freispruch
DIE GUTACHTEN des IRM enthalten jedoch zu
viele eindeutige und unpässliche Passagen für eine
Untersuchungseinstellung, wie etwa die folgende:
„Sämtliche Verletzungen, seien es die Rippenprellun-
gen, die Hämatome oder die Prellung des rechten Ell-
bogens mit nachfolgender Lähmung des Nervus ulna-
ris, sprechen für eine erhebliche und mehrmalige Ge-
waltanwendung. Zur Verhältnismässigkeit können
wir keine Ausführungen machen.“ Doch BA Leins,
das Bezirksgericht Hinwil sowie letztinstanzlich das
Zürcher Obergericht folgern daraus den seltsamen
Schluss, es liege bei zwei Gutachten und zwei – wenn
auch meilenweit auseinander liegenden – Tatversio-
nen halt einfach  „Aussage gegen Aussage“ vor. Bei
Polizeifolter wird stets auf „Aussage gegen Aussa-
ge“ = Freispruch entschieden, sofern das Opfer noch
am Leben ist und noch imstande ist, den Fälschun-
gen der Polizei zu widerstreben. Doch auch Richter
wissen mehr als nur inoffiziell, dass sie am Lauf-
meter faustdicke Polizeilügen zu decken haben. Bei
Polizeiübergriffen erlahmt bei ihnen ein sonst durch-

aus vitales Interesse an Täterbestrafungen ganz ei-
genartig, verlässlich und in wundersamer Stringenz.

SEIT JAHRZEHNTEN werden Polizeiübergriffe in
Stadt und Kanton Zürich auf ähnlich illegale und ver-
werfliche Art und  Weise „beigelegt“: Schlimm miss-
handelte Zivilisten erheben Strafanzeige, danach wird
auf Polizeiseite der jeweilige Sachverhalt balkenbre-
chend verbogen, eingeleitete Untersuchungshand-
lungen werden regelmässig kalt gestellt. Kaum je-
mand bei Polizei und Justiz stört sich indessen am
wiederholten, rechtlich-anrüchigen Ausgang „Aus-
sage gegen Aussage“. Dabei klärt sich für viele Be-
obachter immer mehr: Es ist eben doch stets die Po-
lizei, die lügt und falsch aussagt. Sie scheut sich nicht
davor, sich selbst mit absurdesten Konstruktionen und
primitivsten Fälschungen einzumischen und Rechts-
verfahren dadurch zur Farce zu degradieren.

SACHVERHALTE UND Tatabläufe bei Polizeiüber-
griffen werden bereits durch eingeübte Bezirks-
anwälte so weit verfremdet, verbogen und mit
Bullshit angereichert, bis nur noch Freispruch-Ur-
teile bzw. Untersuchungseinstellungen dazu als pas-
send bzw. zwingend erscheinen. So widerfährt
Polizeiopfern im Kanton Zürich, wie schon erwähnt,
stets zweifaches Unrecht, teils noch zusätzlich mit
hohen Gerichtskosten zur Abschreckung verknüpft.
Viele Fälle von eingeklagten Polizeiübergriffen mit
immergleichem Ausgang lassen inzwischen schlim-
me Vorahnungen eines bedrohlich anklopfenden
Polizeistaates entstehen. Vielleicht stehen sie mor-
gen auch vor Deiner Tür?

Die Rolle des
Instituts für Rechtsmedizin Zürich-Irchel
DAS IRM wird durch einige BA‘s nach Strich und
Faden missbraucht, was sich auch in diesem Fall
leicht nachweisen lässt. Die Rechtsmediziner urteil-
ten nämlich zuerst überraschend schlüssig: „Die drei
Rippenbrüche sind vereinbar mit einer oder mehre-
ren stumpfen Gewalteinwirkung, wie z.B. Fusstritte
(...), zumal sich die Verletzungen an einer klassischen
Lokalisation bei Fusstritten an den liegenden Kör-
per befinden“. Daraufhin erfand BA Leins anlässlich
einer zweiten „Befragung“ die Vorfälle einfach neu:
Das Opfer mutierte jetzt zu einem „wild um sich
schlagenden Mann“, es war in seinem Wohnzimmer,
obwohl dieses völlig überstellt war, demnach zu ei-
nem heftigen Kampf gekommen, wo man zuletzt zu
Dritt hingefallen sei. In Wahrheit aber fehlte es da-
für schlicht am Platz und an entsprechender Sturz-
und Aufprallfläche! Denn wären sie zu Dritt so hin-
gefallen, wie in den gefälschten Akten vermerkt, so
hätten sich bestimmt auch die zwei Polizisten böse
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Verletzungen geholt, nämlich beim Aufprall auf die
vielen Ecken und Kanten des mit Mobiliar überstell-
ten Wohnzimmers!

DER BA stellte das Verfahren zwar ein, aber in völ-
ligem Widerspruch zu den beiden Gutachten des
IRM. Seine tendenziöse Interpretation dieser Gut-
achten würde nicht einmal der Teufel teilen, zu einer
solchen würde auch ein weltlicher Satan nicht mal
zwischen den Zeilen finden. Das IRM wies zudem
ausdrücklich auf das Fehlen einer medizinischen
Opferversorgung während insgesamt 6 Tagen nach
den Vorfällen hin. Dazu wörtlich: „Es erscheint uns
notwendig, darauf hinzuweisen, dass bei stumpfer
Gewalteinwirkung, welche zu Hautunterblutungen
oder gar zu Frakturen führt, eine adäquate medizini-
sche Diagnostik und allfällige Behandlung vorge-
nommen wird, da solche Gewalteinwirkungen jeder-
zeit auch zu schweren inneren Verletzungen, z.B. in
Form von Organrupturen, führen könnten“. Zum glei-
chen Thema äusserte sich der Hausarzt des Opfers
ähnlich: „Die Verweigerung der ärztlichen Betreu-
ung hätte bei einer inneren Blutung gefährliche, wenn
nicht gar tödliche Folgen haben können.“

Die Täter: Wieder mal Polizisten
ES SOLL jetzt endlich gesagt werden: Bei den Tä-
tern handelt es sich wieder mal um Polizisten, näm-
lich um die zwei Kantonspolizisten U.C. und M.B.
Diese verbrachten ihr Opfer nach der „gelungenen
Verhaftung“ in Polizeiverhaft, in welcher Nicky M.
(worauf sich das IRM bezieht) anschliessend 6 Tage
und Nächte lang ohne jegliche medizinische Versor-
gung und auch ohne Schmerzmittel zubringen
musste. Am 6. Tag erst überstellte ihn die Zürcher
Kantonspolizei, als besondere Zugabe, ins Zürcher
Bezirksgefängnis (BGZ) in Untersuchungshaft. Eine
längere Polizeihaft war auch gar nicht zulässig. DER
CLOU: Nach einer halben Stunde U-Haft wurde
Nicky M. aus dem BGZ entlassen, die Gefängnis-
verwaltung ging kein Risiko mit dem offensichtlich
verletzten Häftling ein. Begründung? Keine.

DA WAREN die KaPoLeute von anderem Schrot:
Sie „kosteten“ zuerst die maximal zulässige Länge
der Polizeihaft aus, um ihrem Häftling dadurch drin-
gend benötigte ärztliche Betreuung gleich lange zu
verweigern (siehe auch der Hinweis des IRM). Sozu-
sagen als Dessert kantonspolizeilicher Sauigelei ser-
vierten sie dann noch diese Farce mit der U-Haft als
Krone drauf , um dadurch den Skandal gleichsam zu
„legitimieren“. Für diese Folter standen wohl ein paar
besonders kaputte Chefbeamte Pate. Begründung für
die U-Haft? Keine! Schon die Verhaftung erfolgte ja
ohne ausreichende Gründe, der Vorwand dazu wur-

de mit der Behauptung nachgereicht, er habe sich
eben  „wild gewehrt“. Wer das Opfer kannte, weiss,
dass dies eine besonders dumpfe Lüge ist.

Drei Jahre später stirbt Nicky M. an den Folgen
DAS POLIZEIOPFER Nicky M. ist inzwischen tot.
Er starb am 8. Oktober 2003 im Spital von Wetzikon,
drei Jahre nach dem Überfall. Sein Anwalt versagte
auf der ganzen Linie und verlor einen Prozess, den
man gar nicht verlieren kann. Als Grosses Tier in der
Politik hatte er sogar die Unterstützung der führen-
den Lokalzeitung und wurde dort in drei Beiträgen
zu diesem Fall gleich zweimal als Anwalt nament-
lich genannt. Dadurch liessen sich Interessierte vor-
erst in Sicherheit wiegen. Sie glaubten, der Fall wür-
de bestimmt zu einem rechtsstaatlich würdigen
Abschluss geführt. Doch es kam alles ganz anders!
Erneut wurden Polizeitäter mit Samthandschuhen
angefasst, statt ihrer wieder mal das Opfer bestraft
und genüsslich abgeschossen. Zweifellos ist Nicky
M. an den Folgen der sechstägigen Folter sowie der
nicht erfolgten Rehabilitierung gestorben.

ANWALT DANIEL Vischer, eben noch grossmau-
liger Ständeratskandidat und jetzt auf ein National-
ratsmandat der Grünen zurückgestuft, schloss sich
BA Leins sofort an und paktierte in der Folge eben-
falls mit der Polizei. Im Rekurs ans Obergericht ver-
mied er es denn auch folgerichtig, eine eigene Dar-
stellung des Sachverhalts, also die Erlebnisse des
Opfers und Mandanten darzulegen. Diesbezüglich
verwies er gar ausdrücklich auf den, ihm als solchen
bekannten, falschen Sachverhalt von BA Leins. Auch
kopierte er komischerweise ganze Textblöcke aus der
Einstellungsverfügung dieses wunderlichen BA‘s
wortwörtlich in seinen dünnen Rekurs hinein. Ver-
mutlich ab Daten, die ihm Leins überlassen hatte.
Vor Obergericht plädierte Vischer später rekord-
verdächtige 40 Sekunden lang und liess seinen Man-
danten weitgehend im Stich. Vischer bekundete auch
niemals Mühe mit dem Skandalurteil, es war ihm
nicht mal peinlich dabei. Er war ja „nur Pflicht-
anwalt“ und sein Mandant nur ein kleiner, wehrloser
IV-Rentner. Denn solche Kundschaft beliebt Anwalt
Vischer mit dem linken Ringfinger zu bedienen, von
ganz weit oben herab. Dennoch wirft sein Auftritt
vielfältige Fragen zu seiner Rolle in diesem mörde-
rischen Pulk auf. Laut eigener Wahlwerbung vertritt
er ja ausgerechnet „die Schwachen“ im Lande. Meint
er wohl: Mit Füssen, so wie im Fall Nicky M.?

VISCHER WUSSTE nämlich schon früh um die
Strategie von Wahrheitskünstler und BA Leins, liess
ihn aber dennoch die ganze Zeit über ungestört ge-
währen. Er verzichtete bei den Einvernahmen der
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Täter durch BA Leins stets darauf, persönlich anwe-
send zu sein, um eigene Fragen einzubringen. Sol-
che Absenzen sind aber kaum vereinbar mit dem
Pflichtprogramm eines Klägeranwalts, schon gar
nicht bei einem so scharf rechtsextremen BA. Vischer
wusste ja, dass BA Leins auf Lug und Trug aus war,
dass sein Mandant schon deshalb besonderen Schutz
benötigte. Vischer hätte, wo ihm die Biografie von
BA Leins bestimmt geläufig ist, ihn folglich zwin-
gend ablehnen müssen. Doch das Gegenteil war der
Fall. Der Volksmund weiss: Gleich und Gleich ge-
sellt sich gern. Denn wortwörtlich identische Passa-
gen und Textabschnitte, ja selbst gleiche Schreibfeh-
ler in den Rechtsschriften von Leins und Vischer las-
sen mit Verlaub darauf schliessen, sie seien auf ziem-
lich naher Tuchfühlung gestanden. Zumindest wer-
kelten sie einander mit denselben Daten zu.

BEI EINEM Opferanwalt wird auch niemandem
schlüssig, weshalb er, statt aus drei vorliegenden un-
abhängigen Arztzeugnissen zu zitieren, die bösarti-
gen Konstrukte von BA Leins kopiert. Vischer hat –
nicht zum ersten Mal – ganz offensichtlich die Seite
gewechselt, weil ihm das Paktieren mit der Leins‘-
schen Klientel mehr einschenkt, als wenig lohnen-
der, in seinen Kreisen „kritischer Einsatz“ für ein
Gewaltopfer. Letztlich tat Vischer mit Gespür den
Job des Täteranwalts. Denn die Täter gingen samt
und sonders straflos aus, während sein Mandant ein
zweites Mal zum Opfer wurde. Makaber: Vischers
formaler Mandant Nicky M. musste den Tätern zu-
letzt gar noch Prozessentschädigungen zahlen.

Das Leiden des Polizei- und Justizopfers
DIE NICKY M. beigebrachten Torturen durch ver-
antwortungslose Rambos der Kantonspolizei sind
fraglos das Produkt schlimmer Psychopathen, vor
welchen dringend gewarnt werden muss. Im Polizei-
beruf werden scheinbar keine sozialen Anforderun-
gen gestellt. Es gibt keine Gesprächs- oder Rückmel-
dekultur. Sie werden, zumindest in Nickys Fall, wie
Hunnen auf die Leute losgelassen, und sie haben sich
nur zu verantworten, wenn sie wegen krankhafter
Gewaltanwendung wieder mal auffliegen.

Wie weit sie sich wirklich zu verantworten haben,
wird hier beispielhaft aufgezeigt: Ein Unrechtssystem
tritt auf den Plan. Mit Richtern, Henkern und Advo-
katen, die gerne riechen fetten Braten. Ihr Job: Die
Opfer-Täter-Symmetrie umkehren, das Recht biegen,
Freispruch-Szenarien konstruieren, Urkunden fäl-
schen, Terror ausüben, die Sau rauslassen. Freislern.
Polizeiopfer umbringen. Hauptsache, die Grünen sind
stolz auf ihren Dani, und die Zürcher Justiz auf ihren

Thomas. Das Zürcher Oberland ist schliesslich auch
stolz auf seine Polizisten Marco Bösch und Urs Cavi-
gelli: Sie können ganz schön sadistisch töten!

Bis man einem Menschen mit Stiefelabsätzen auf Ell-
bogen, Oberschenkeln und Kniee steht und tritt, müs-
sen schlimme und irreversible Persönlichkeitsverän-
derungen vorangegangen sein. Die Folgen allein die-
ser Absatzfolter nahmen bei Nicky M. einen tragi-
schen Verlauf: Seine rechte Hand konnte er danach
nie mehr schmerzfrei bewegen. In einem seiner letz-
ten Briefe schrieb er noch: „Ich habe danach mehr
als ein halbes Jahr lang nicht mehr richtig schlafen
können! Auch wegen den Schmerzen von den drei
gebrochenen Rippen! Ich musste 6 Monate lang star-
ke Medikamente einnehmen, um die Schmerzen
überhaupt zu ertragen! Über die Spätfolgen mag ich
erst gar nicht nachdenken, da weiss niemand wirk-
lich Bescheid!“

ÄHNLICH DEM Polizeiopfer GORAN B., welchem
fünf Stadtpolizisten die rechte Schulter zertrümmer-
ten, litt auch Nicky M. fortan unter empfindlichen
Bewegungseinschränkungen und zunehmenden Zir-
kulationsstörungen. Auch sein Schlaf war nie mehr
so wie zuvor. Jedes unbewusste Drehen oder Wen-
den schmerzt und stört den Schlaf massiv. Beeinträch-
tigungen an Schultern und Armen können das Leben
und die Gesundheit von Betroffenen wahrlich ver-
ändern. Dies musste auch Nicky M. erfahren, der zu-
letzt nur noch ein Schatten seiner selbst war. Und
alles, weil ein furchtbarer Polizist unbedingt mit der
Schuhhacke auf ihm herumtanzen musste. Doch da-
für gehen Polizisten hierzulande eben straffrei aus.

„ICH FINDE es unglaublich, dass die Kantonspolizei
so locker in Kauf nimmt, dass Du Dich als Zellen-
häftling in Todesgefahr begibst. Denn hätten sie mir
tatsächlich innere Blutungen zugefügt, so wäre ich
schon tot. Die drei Rippenbrüche hätten mir leicht
auch die Lunge verletzen können.“

NICKY M. starb am 8. Oktober 2003 mit 48 Jahren
im Beisein seiner Angehörigen. Er hegte keine Ra-
chegefühle, er wollte nur zu seinem Recht kommen.
Dies hatte ihm eine fragwürdige Justiz kategorisch
verweigert. Nach dreijährigem Kampf verliessen ihn
die Kräfte. Das ihm beigebrachte Unrecht ist auch
für Dritte nur schwer zu fassen. Nicky war stets ein
friedlicher, sanfter und verständiger Mensch. Dies
ist meine Form, seiner zu gedenken. Ich werde Dich
besuchen kommen.

Zürich, 14. Oktober 2003
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